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 Uniper-Konzern in Zahlen1)

in Mio € 2018 2017 +/−%

Stromabsatz (in Mrd kWh) 707 725,9 –2,60

Gasabsatz (in Mrd kWh) 2.019,3 1.944,8 +3,83

Umsatz 78.176 72.238 +8,22

Adjusted EBITDA  1.543 1.741 –11,37

Adjusted EBIT    865 1.114 –22,35

Konzernüberschuss/-fehlbetrag –492 –538 –8,55

Konzernüberschuss/-fehlbetrag der 
Gesellschafter der Uniper SE

–452 –656 –31,10

Investitionen 642 843 –23,84

Operativer Cashflow 1.241 1.385 –10,40

Netto-Finanzposition –1.456 –792 +83,84

Wirtschaftliche Netto-Verschuldung –3.208 –2.445 +31,21

Eigenkapital 11.445 12.789 –10,51

Bilanzsumme 50.605 43.161 +17,25

Mitarbeiter 11.780 12.180 –3,28

1)   Detaillierte Informationen mit weiteren Erläuterungen sind dem 
Geschäftsbericht der  Uniper SE zu entnehmen.
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 Uniper SE 
Düsseldorf 
WKN: UNSE01 / ISIN: DE000UNSE018

Einladung zur 
 Haupt versammlung
 
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie hiermit ein

zur ordentlichen Haupt versammlung der  Uniper SE

am 22. Mai 2019, 10:00 Uhr, im Congress Center 
 Düsseldorf, CCD Stadthalle, in 40474 Düsseldorf, 
Rotterdamer Straße 141.
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I. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der 
Uniper SE und des gebilligten Konzernabschlusses 
für den Uniper-Konzern für das Geschäftsjahr 2018 
zusammen mit dem zusammengefassten Lage-
bericht für die Uniper SE und den Uniper-Konzern 
für das Geschäftsjahr 2018 und dem Bericht des 
Aufsichtsrats

Am 11. März 2019 hat der Aufsichtsrat den Jahres-
abschluss und den Konzernabschluss, die jeweils vom 
Vorstand aufgestellt worden sind, gebilligt. Damit ist 
der Jahresabschluss festgestellt. Einer Beschluss-
fassung durch die Hauptversammlung bedarf es 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nicht. 
Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten 
Unterlagen (ein schließ lich des erläuternden Berichts 
des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 a Abs. 1 
und 315 a Abs. 1 HGB1)) werden der ordentlichen Haupt-
versammlung vorgelegt. Die Unterlagen sind von der 
 Einberufung der Haupt versammlung an im Internet 
unter https://ir.uniper.energy zugänglich und werden 
auch in der ordentlichen Hauptversammlung zugänglich 
gemacht.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des 
Bilanzgewinns

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanz-
gewinn der Uniper SE für das Geschäftsjahr 2018 in 
Höhe von EUR 329.364.000,00 wie folgt zu verwenden:

1)   Die für Aktiengesellschaften mit Sitz in Deutschland maßgeblichen 
Vorschriften, insbesondere des HGB und des AktG, finden auf die 
Uniper SE aufgrund der Verweisungsnormen der Art. 5, Art. 9 Abs. 1 
lit. c) ii), Art. 53 sowie Art. 61 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates 
vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) 
(im Folgenden „SE-VO“) Anwendung, soweit sich aus spezielleren 
Vorschriften der SE-VO nichts anderes ergibt.

https://ir.uniper.energy
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Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,90 je 
dividenden berechtigter Stückaktie: EUR 329.364.000,00

Der Betrag in Höhe von EUR 329.364.000,00, der als 
Dividende in Höhe von EUR 0,90 je dividendenberech tig-
ter Stückaktie an die Aktionäre ausgeschüttet werden 
soll, beruht auf der Annahme, dass alle 365.960.000 
Stückaktien dividendenberechtigt sind. Für den Fall, dass 
am Tag der ordentlichen Hauptversammlung weniger 
Aktien dividendenberechtigt sind (etwa durch eigene 
Aktien gemäß § 71b AktG), wird der Hauptversammlung 
vorgeschlagen, dass die Dividende von EUR 0,90 je 
dividendenberechtigter Stückaktie unverändert bleibt, 
während im Übrigen ein entsprechend angepasster 
Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet wird.

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Dividenden-
anspruch am dritten auf den Hauptversammlungs-
beschluss folgenden Geschäftstag fällig, das heißt am 
27. Mai 2019.

3. Beschlussfassung über die Entlastung 
der Mit glieder des Vorstands der Uniper SE  
für das  Geschäftsjahr 2017

Die ordentliche Hauptversammlung der Uniper SE 
vom 6. Juni 2018 hat beschlossen, dass TOP 3 der 
ordentlichen Hauptversammlung der Uniper SE vom 
6. Juni 2018 („Beschlussfassung über die Entlastung 
der Mitglieder des Vorstands der Uniper SE für das 
Geschäftsjahr 2017“) bis zur nächsten Hauptversamm-
lung der Uniper SE vertagt wird. Seit der ordentlichen 
Hauptversammlung der Uniper SE vom 6. Juni 2018 hat 
keine Hauptversammlung der Uniper SE stattgefunden, 
weshalb nun in der ordentlichen Hauptversammlung 
der Uniper SE am 22. Mai 2019 über die Entlastung der 
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 
entschieden werden soll.



6

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im 
Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des 
Vorstands der Uniper SE für diesen Zeitraum  Entlastung 
zu erteilen. 

Der festgestellte Jahresabschluss der Uniper SE und der 
gebilligte Konzernabschluss für den Uniper-Konzern für 
das Geschäftsjahr 2017 zusammen mit dem zusammen-
gefassten Lagebericht für die Uniper SE und den Uniper-
Konzern für das Geschäftsjahr 2017 und dem Bericht des 
Aufsichtsrats (einschließlich des erläuternden Berichts 
des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 a Abs. 1 
und 315 a Abs. 1 HGB) liegen von der Einberufung der 
Hauptversammlung an erneut in den Geschäftsräumen 
der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus und sind 
überdies erneut auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter https://ir.uniper.energy zugänglich. Auf Verlangen 
wird jedem Aktionär unverzüglich eine Abschrift erteilt. 
Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung 
ausliegen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung 
der  Mitglieder des Vorstands der Uniper SE 
für das Geschäftsjahr 2018

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im 
Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des 
Vorstands der Uniper SE für diesen Zeitraum  Entlastung 
zu erteilen. 

5. Beschlussfassung über die Entlastung 
der  Mitglieder des Aufsichtsrats der 
Uniper SE für das Geschäftsjahr 2018

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im 
Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des 
Aufsichtsrats der Uniper SE für diesen Zeitraum 
Ent lastung zu erteilen. 

https://ir.uniper.energy
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6. Beschlussfassung über die Bestellung des 
Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers, 
die Bestellung des Abschlussprüfers für eine 
etwaige prüferische Durchsicht von verkürzten 
Abschlüssen und Zwischenlageberichten 

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung 
des Prüfungs- und Risikoausschusses – vor, zu beschlie-
ßen, dass PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf:

a)  zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer 
für das Geschäftsjahr 2019, 

b)  zum Abschlussprüfer für eine etwaige prüferische 
Durchsicht von verkürzten Abschlüssen und 
Zwischen lageberichten im Geschäftsjahr 2019 und

c)  zum Abschlussprüfer für eine etwaige prüferische 
Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des 
Zwischenlageberichts für das erste Quartal des 
Geschäftsjahres 2020, der vor der ordentlichen Haupt-
versammlung 2020 erstellt wird, bestellt wird. 

7. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat

Nachdem Dr. Marc Spieker, der durch die ordentliche 
Hauptversammlung vom 8. Juni 2017 als Anteilseigner-
vertreter in den Aufsichtsrat gewählt worden war, sein 
Amt mit Wirkung zum Ablauf des 16. Juli 2018 nieder-
gelegt hatte, wurde Markus Rauramo auf Antrag des 
Vorstands durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf 
vom 27. Juli 2018 mit Wirkung zum 30. Juli 2018 zum 
Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Seine Amtszeit endet 
mit der Wahl eines neuen ordentlichen Aufsichtsrats-
mitglieds durch die Hauptversammlung.

Der Aufsichtsrat der Uniper SE besteht aus zwölf 
Mitgliedern gemäß Art. 40 Abs. 3 SE-VO, § 17 SEAG, § 21 
Abs. 3 SEBG, Teil 2 Ziffer 2 der Vereinbarung über die 
Beteiligung der Arbeitnehmer in der Uniper SE vom 
12. Januar 2016 (im Folgenden „Beteiligungsverein-
barung“) und § 8 Abs. 1 der Satzung der Uniper SE. 
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Nach § 8 Abs. 2 der Satzung der Uniper SE werden 
sechs Mitglieder von der Hauptversammlung gewählt 
und weitere sechs Mitglieder werden als Vertreter der 
Arbeitnehmer nach Maßgabe des Wahlverfahrens, wie in 
der Beteiligungsvereinbarung geregelt, gewählt. Gemäß 
§ 17 Abs. 2 SEAG müssen mindestens vier der zwölf 
Mitglieder Frauen sein und mindestens vier Mitglieder 
müssen Männer sein. Zusätzlich müssen nach Teil 2 
Ziffer 3.4 der Beteiligungsvereinbarung von den sechs 
Mitgliedern, die durch die Hauptversammlung gewählt 
werden und von den sechs Mitgliedern, die durch die 
Arbeitnehmer gewählt werden, jeweils mindestens 
zwei Mitglieder Frauen und mindestens zwei Mitglieder 
Männer sein.

Der nachfolgende Wahlvorschlag beruht auf den 
Empfehlungen des Nominierungsausschusses des 
Aufsichtsrats beziehungsweise auf der Beschluss-
fassung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

 Herrn Markus Rauramo, 
Chief Financial Officer bei Fortum Oyj, Finnland,  
wohnhaft in Helsinki, Finnland,

als Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.

Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der ordent-
lichen Hauptversammlung vom 22. Mai 2019 für den Rest 
der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds Dr. Marc 
Spieker, also für die Zeit bis zum Ende der Hauptver-
sammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 
2021 beschließt.

Der Wahlvorschlag des Aufsichtsrats wurde auf der 
Grundlage der Anforderungen des Deutschen Corporate 
Governance Kodex und unter Berücksichtigung der vom 
Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung benannten 
Ziele abgegeben.

Der Aufsichtsrat hat sich vergewissert, dass Herr 
Markus Rauramo den zu erwartenden Zeitaufwand 
aufbringen kann.
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Herr Markus Rauramo ist Chief Financial Officer der 
Fortum Oyj, Finnland, und damit Mitglied des Leitungs-
organs des größten Aktionärs der Uniper SE.

Herr Markus Rauramo ist in den nachfolgend aufge-
führten Gesellschaften Mitglied eines anderen gesetzlich 
zu bildenden Aufsichtsrats oder eines  vergleichbaren 
in- und ausländischen Kontrollgremiums von Wirtschafts-
 unternehmen.

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden 
Aufsichtsräten:
• Keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
• Wärtsilä Oyj Abp, Finnland
• Teollisuuden Voima Oyj, Finnland
• Mentten Oy, Finnland
• Vaka-säätiö sr, Finnland
• Fortum Assets Oy, Vorsitz, Finnland
• Fortum C&H Oy, Vorsitz, Finnland
• Fortum Finance Ireland DAC, Irland
• Fortum Heat and Gas Oy, Vorsitz, Finnland
• Fortum Power and Heat Oy, Vorsitz, Finnland
• PAO Fortum, Vorsitz, Russland

Den Lebenslauf von Herrn Markus Rauramo sowie die 
Übersicht über seine wesentlichen Tätigkeiten neben 
dem Aufsichtsratsmandat finden Sie nachfolgend 
sowie auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://ir.uniper.energy.

 Markus Rauramo 
Chief Financial Officer bei Fortum Oyj, Finnland,  
wohnhaft in Helsinki, Finnland
Jahrgang 1968

Beruflicher Werdegang
1990 – 1997  M.Sc. (Econ. and Pol. Hist.), Universität 

Helsinki, Finnland
1993 – 1999  Verschiedene Positionen im Finanzbereich 

bei Enso Oyj, Helsinki, Finnland

https://ir.uniper.energy
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1999 – 2001   VP Head of Funding bei Stora Enso 
Financial Services, Brüssel, Belgien

2001 – 2004  VP Strategy and Investments bei Stora 
Enso Oyj, Helsinki, Finnland 

2004 – 2008  SVP Group Treasurer bei Stora Enso 
International, London, Großbritannien 

2008 – 2012  Chief Financial Officer und Mitglied des 
Group Executive Team bei Stora Enso Oyj, 
Helsinki, Finnland 

2012 – 2014  Chief Financial Officer bei Fortum Oyj, 
Espoo, Finnland 

2014 – 2016  Executive Vice President Heat, Electricity 
Sales and Solutions bei Fortum Oyj, Espoo, 
Finnland

2016 – 2017  Executive Vice President City Solutions bei 
Fortum Oyj, Espoo, Finnland 

Seit 2017  Chief Financial Officer bei Fortum Oyj, 
Espoo, Finnland

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden 
Aufsichtsräten:
• Keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
• Wärtsilä Oyj Abp, Finnland
• Teollisuuden Voima Oyj, Finnland
• Mentten Oy, Finnland
• Vaka-säätiö sr, Finnland
• Fortum Assets Oy, Vorsitz, Finnland
• Fortum C&H Oy, Vorsitz, Finnland
• Fortum Finance Ireland DAC, Irland
• Fortum Heat and Gas Oy, Vorsitz, Finnland
• Fortum Power and Heat Oy, Vorsitz, Finnland
• PAO Fortum, Vorsitz, Russland

Übersicht über wesentliche Tätigkeiten neben dem 
Aufsichtsratsmandat:
• Fortum Oyj, Chief Financial Officer, Finnland
• Fortum Finance B.V., Niederlande 
• Fortum Holding B.V., Niederlande
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8. Beschlussfassung über die Bestellung eines 
Sonderprüfers

Nach Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 
der Uniper SE für den 6. Juni 2018 hat die Cornwall 
(Luxembourg) S.à r.l., Luxemburg, vertreten durch Broich 
Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Frankfurt am 
Main, die Ergänzung der Tagesordnung der Haupt-
versammlung der Uniper SE vom 6. Juni 2018 um einen 
weiteren Gegenstand verlangt. Die Tagesordnung der 
Hauptversammlung der Uniper SE vom 6. Juni 2018 ist 
sodann um TOP 6 („Beschlussfassung über die Bestel-
lung eines Sonderprüfers“) erweitert worden. 

Die ordentliche Hauptversammlung der Uniper SE 
vom 6. Juni 2018 hat beschlossen, dass TOP 6 der 
ordentlichen Hauptversammlung der Uniper SE vom 
6. Juni 2018 („Beschlussfassung über die Bestellung 
eines Sonderprüfers“) bis zur nächsten Hauptversamm-
lung der Uniper SE vertagt wird. Seit der ordentlichen 
Hauptversammlung der Uniper SE vom 6. Juni 2018 hat 
keine Hauptversammlung der Uniper SE stattgefunden, 
weshalb nun in der ordentlichen Hauptversammlung 
der Uniper SE am 22. Mai 2019 über die Bestellung eines 
Sonderprüfers entschieden werden soll.

Die Cornwall (Luxembourg) S.à r.l., Luxemburg, schlägt 
vor, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Hauptversammlung bestellt Herrn Jochen Jahn, 
Rechtsanwalt, Diplom-Kaufmann, c/o Krammer 
Jahn Rechtsanwälte PartG mbB, Alexanderstraße 1, 
95444 Bayreuth zum Sonderprüfer. Er kann geeignete 
Hilfspersonen zur Prüfung heranziehen. Dem Sonder-
prüfer ist die Ausübung seiner Rechte auch unter 
Einschaltung von Hilfspersonen vollumfassend zu 
ermöglichen. Dem Sonderprüfer beziehungsweise 
seinen Hilfspersonen sind sämtliche aus Sicht des 
Sonder prüfers zur Durchführung der Sonderprüfung 
erforder lichen Unterlagen auszuhändigen.

Mit dem Sonderprüfer wird unverzüglich ein entspre-
chender Vertrag geschlossen. Sollte der Sonderprüfer 
das Mandat nicht annehmen oder die Tätigkeit nicht 
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abschließen können, bestellt der Präsident des Ober-
landes gerichts Düsseldorf einen anderen Sonderprüfer, 
der nachweislich über die für den Gegenstand der 
Sonderprüfung erforderliche Sachkunde verfügt.

Die Sonderprüfung gemäß Art. 52, 9 SE-VO in  Verbindung 
mit § 142 AktG hat die nachfolgend aufgeführten 
Vorgänge der Geschäftsführung zum Gegenstand:

1.  Sämtliche Handlungen und Maßnahmen des Vor -
stands der Uniper SE, die seit dem 20. September 
2017 in Bezug auf das freiwillige öffentliche Über-
nahmeangebot der Fortum Deutschland SE zum 
Erwerb der nennwertlosen auf den Namen lautenden 
Stückaktien der Uniper SE ( nachfolgend das „Über-
nahmeangebot“) getroffen wurden sowie die beab-
sichtigten, möglichen und tatsächlich eingetretenen 
Folgen dieser Handlungen und Maßnahmen für den 
Erfolg des Übernahmeangebots sowie sämtliche 
damit in Zusammenhang stehende interne und 
externe Kommunikation des Vorstands der Uniper SE, 
insbesondere jedwede direkte oder indirekte (über 
Angestellte, Konzerngesellschaften oder externe 
Berater) Kommunikation mit einer Regulierungs-
behörde.

2.  Sämtliche Handlungen und Maßnahmen des 
Vorstands der Uniper SE, die seit dem 20. Septem-
ber 2017 in Bezug auf das Übernahmeangebot und 
eine Freigabe der Übernahme nach dem russischen 
Gesetz über Strategische Investitionen gegenüber der 
russischen Tochtergesellschaft Unipro PJSC und/oder 
russischen Regulierungsbehörden getroffen wurden 
sowie die beabsichtigten, möglichen und tatsächlich 
eingetretenen Folgen dieser Handlungen und 
Maßnahmen für den Erfolg des Übernahme angebots, 
insbesondere jegliche Handlungen und Maßnahmen 
im Zusammenhang mit der Aufnahme der Unipro 
PJSC in das Register natürlicher Monopole (Register 
of natural monopolies) und der daraus resultierenden 
Qualifikation der Unipro PJSC als ein strategisches 
Investment nach russischem Recht sowie sämtliche 
damit in Zusammenhang stehende interne und 
externe Kommunikation des Vorstands der Uniper SE, 
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insbesondere jedwede direkte oder indirekte (über 
Angestellte der Uniper SE und/oder verbundener 
Unternehmen wie der Unipro PJSC und/oder externe 
Berater der Uniper SE und/oder verbundener Unter-
nehmen wie der Unipro PJSC) Kommunikation mit 
russischen Regulierungsbehörden.

Die Sonderprüfung dient der Aufdeckung von Pflicht-
widrigkeiten und Verstößen gegen das Gesetz durch 
Mitglieder des Vorstands der Uniper SE. Dabei sind auch 
mögliche Schadensersatzansprüche der Uniper SE 
gegen Mitglieder des Vorstands zu ermitteln und 
festzustellen.

Zur Aufklärung der vorstehenden Vorgänge der 
Geschäftsführung wird der Sonderprüfer ermächtigt, 
Personen zu befragen und Zugriff auf sämtliche Unter-
lagen der Uniper SE (einschließlich von Unterlagen in 
elektronischer Form) und verbundener Unternehmen 
(einschließlich Unipro PJSC) zu nehmen, insbesondere 
auf Korrespondenz (einschließlich in elektronischer 
Form) zwischen Vorstand und Angestellten von 
Uniper SE und/oder Unipro PJSC und zwischen 
Uniper SE und Unipro PJSC und externen Beratern und/
oder Regulierungsbehörden, soweit diese Befragungen 
und dieser Zugriff aus der Sicht des Sonderprüfers für 
eine sorgfältige Prüfung erforderlich sind. Der Sonder-
prüfer soll auch untersuchen, ob und inwieweit Doku-
mente (auch in elektronischer Form) im Zusammenhang 
mit dem Prüfungsgegenstand der Sonderprüfung 
nachträglich geändert oder beseitigt wurden und welche 
Personen die Anweisungen für solche Änderungen und/
oder Beseitigungen gaben.“

Begründung
Die Cornwall (Luxembourg) S.à r.l., Luxemburg, erläutert 
den Beschlussvorschlag mit folgender Begründung:

„Der Zweck dieses Verlangens ergibt sich aus dem 
Beschlußgegenstand und dem Beschlußvorschlag.
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Es bestehen Anhaltspunkte dafür, daß Mitglieder des 
Vorstands der Uniper SE versucht haben, den Erfolg 
des Übernahmeangebots zu obstruieren und dabei ihre 
Pflichten verletzten sowie möglicherweise Schäden zum 
Nachteil der Uniper SE verursachten.

Unter anderem besteht Grund zu der Annahme, daß 
durch den Vorstand der Uniper SE  Handlungen vor -
genommen wurden, um eine Freigabe der Übernahme 
nach dem russischen Gesetz über Strategische Investi-
tionen – eine der Angebotsbedingungen des Übernahme-
angebots – zu verhindern. Unipro PJSC, die russische 
Tochtergesellschaft der Uniper SE, wurde bezüglich 
ihres Werks in Surgut im Januar 2018 in das russische 
Register natürlicher Monopole (Register of natural 
monopolies) aufgenommen, obwohl Unipro PJSC dieses 
Werk seit Jahren erfolgreich betreibt, ohne jemals zuvor 
in das Register natürlicher Monopole aufgenommen 
worden zu sein oder eine solche Aufnahme beantragt 
zu haben. Die Aufnahme in das Register hatte allerdings 
das Potential, den gesamten Freigabeprozeß nach dem 
russischen Gesetz über Strategische Investitionen zu 
hintertreiben und so einen Vollzug des Übernahmeange-
bots zu verhindern. Weiterhin hat die Fortum Corporation 
vor kurzem eine Mitteilung veröffentlicht, in der sie 
ausdrücklich erklärt: „We have come to understand 
that Uniper management has actively worked against 
the transaction in Russia, ... “, auf deutsch: „Wir haben 
erkannt, daß das Management von Uniper in Rußland 
aktiv gegen die Transaktion gearbeitet hat, ... “. Sollten 
sich diese Behauptungen als wahr erweisen, stünde 
ein solches Verhalten im klaren Widerspruch zu der 
Verpflichtung des Vorstands der Uniper SE, keine Hand-
lungen vorzunehmen (außer solchen, die ausdrücklich 
vom Gesetz erlaubt werden), durch die der Erfolg des 
Angebots verhindert werden könnte.“

Stellungnahme des Aufsichtsrats der Uniper SE
Der Aufsichtsrat der Uniper SE hat am 29. Mai 2018 
eine Stellungnahme zu dem Tagesordnungs-
ergänzungs verlangen der Cornwall (Luxembourg) 
S.à r.l. vom 4. Mai 2018 abgegeben (im Internet unter 
https://ir.uniper.energy zugänglich). Darin empfahl der 

https://ir.uniper.energy
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Aufsichtsrat, den Beschlussantrag zu dem damaligen 
Tagesordnungspunkt 6 abzulehnen, da für die von der 
Aktionärin Cornwall (Luxembourg) S.à r.l. beantragte 
Bestellung eines Sonderprüfers kein Anlass bestehe 
und sie nicht im Interesse der Uniper SE oder deren 
Aktionäre liege.

Aus der Sicht des Aufsichtsrats gab es keine Anhalts-
punkte dafür, dass der Vorstand der Uniper SE 
Maß nahmen ergriffen und Handlungen veranlasst hätte, 
die geeignet gewesen wären, das Übernahmeangebot 
der Fortum Deutschland SE, einem Tochterunternehmen 
des finnischen Energieversorgungsunternehmens 
Fortum Oyj, zum Erwerb der nennwertlosen auf den 
Namen lautenden Stückaktien der Uniper SE vom 
7. November 2017 zu behindern oder sogar zu vereiteln. 

Nach erfolgter Aufarbeitung des Sachverhalts im 
Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot und der 
in dessen Verlauf vom Vorstand erfolgten Handlungen 
sowie deren rechtlicher Bewertung gab es insgesamt 
keine Anhaltspunkte für Pflichtverletzungen des 
Vorstands; der Vorstand hatte insbesondere nicht gegen 
das Behinderungsverbot des § 33 WpÜG verstoßen. 
Aufwand und Kosten für die beantragte Sonderprüfung 
wären weder notwendig noch angemessen gewesen.

Der der Beurteilung des Aufsichtsrats vom Mai 2018 
zugrundeliegende Sachverhalt hat sich seitdem nicht 
verändert. Darüber hinaus bestehen nach Auffassung 
des Aufsichtsrats auch keine Gründe für eine andere 
rechtliche Bewertung des Sachverhalts gegenüber 
Mai 2018. 

Der Aufsichtsrat hält mithin an seiner Empfehlung vom 
Mai 2018 fest und empfiehlt, den Beschlussantrag zu 
TOP 8 („Beschlussfassung über die Bestellung eines 
Sonderprüfers“) abzulehnen.
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9. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung 
eigener Aktien gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Die in der Hauptversammlung am 30. August 2016 
erteilte Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und 
zur Verwendung eigener Aktien gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 
AktG endet am 30. Juni 2021. Die Gesellschaft soll unter 
Aufhebung der bestehenden Ermächtigung erneut zum 
Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien für die Zeit 
bis zum 22. Mai 2024 wie folgt ermächtigt werden.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor zu 
beschließen:

a)  Die Gesellschaft wird bis zum 22. Mai 2024 ermäch-
tigt, eigene Aktien bis zu insgesamt 10 Prozent des 
Grundkapitals zu erwerben. Auf die erworbenen 
Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, 
die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr 
nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem 
Zeitpunkt mehr als 10 Prozent des Grundkapitals 
entfallen.

  Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands (1) über 
die Börse, (2) mittels eines an alle Aktionäre gerich-
teten öffentlichen Angebots bzw. einer öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (im Folgen-
den „Erwerbsangebot“), (3) mittels eines öffentlichen 
Angebots bzw. einer öffentlichen Auff orderung zur 
Abgabe eines Angebots auf Tausch von liquiden 
Aktien, die zum Handel an einem organisierten Markt 
im Sinne des WpÜG zugelassen sind (im Folgenden 
„Tausch aktien“), gegen Aktien der Gesellschaft (im 
Folgenden „Tauschangebot“) oder (4) durch Einsatz 
von Derivaten (Put- oder Call-Optionen oder einer 
Kombination aus beiden).

 (i)  Erfolgt der Erwerb über die Börse, darf der von 
der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie der 
Gesellschaft (ohne Erwerbsnebenkosten) den am 
Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse 
durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs 
einer Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder 
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einem vergleichbaren Nachfolgesystem) um nicht 
mehr als 10 Prozent überschreiten und um nicht 
mehr als 20 Prozent unterschreiten.

 (ii)  Erfolgt der Erwerb über ein Erwerbsangebot, kann 
die Gesellschaft entweder einen Kaufpreis oder 
eine Kaufpreisspanne festlegen, zu dem/der sie 
bereit ist, die Aktien zu erwerben.

   Der Kaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) darf 
– vorbehaltlich einer Anpassung während der 
Angebotsfrist – jedoch den durchschnittlichen 
Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft an der 
Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten 
drei Börsenhandelstagen vor der öffentlichen 
Ankündigung des Erwerbsangebots, ermittelt auf 
der Basis des arithmetischen Mittels der Schluss-
auktionspreise im Xetra-Handel, um nicht mehr 
als 10 Prozent überschreiten und um nicht mehr 
als 20 Prozent unterschreiten. Ergeben sich nach 
der öffentlichen Ankündigung nicht unerhebliche 
Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann 
der Kaufpreis angepasst werden. In diesem Fall 
wird auf den durchschnittlichen Börsenkurs der 
Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse an den 
letzten drei Börsenhandelstagen vor der öffent-
lichen Ankündigung einer etwaigen Anpassung, 
ermittelt auf der Basis des arithmetischen Mittels 
der Schlussauktionspreise im Xetra-Handel, 
abgestellt. Das Erwerbsangebot kann weitere 
Bedingungen vorsehen.

   Sofern das Erwerbsangebot überzeichnet ist, soll 
die Annahme grundsätzlich im Verhältnis der 
jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Jedoch ist 
eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder 
kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 150 Stück 
zulässig.

 (iii)  Erfolgt der Erwerb über ein Tauschangebot, kann 
die Gesellschaft entweder ein Tauschverhältnis 
oder eine entsprechende Tauschspanne festlegen, 
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zu dem/der sie bereit ist, die Aktien der Gesell-
schaft zu erwerben. Dabei kann eine Barleistung 
als ergänzende Kaufpreiszahlung oder zum 
Ausgleich von Spitzenbeträgen erfolgen.

   Das Tauschverhältnis bzw. die Tauschspanne 
in Form einer oder mehrerer Tauschaktien und 
rechnerischer Bruchteile (jeweils einschließlich 
etwaiger Spitzenbeträge, aber ohne Erwerbs-
neben kosten) darf – vorbehaltlich einer An passung 
während der Angebotsfrist – den maßgeblichen 
Wert einer Aktie der Gesellschaft um nicht 
mehr als 10 Prozent überschreiten und um nicht 
mehr als 20 Prozent unterschreiten. Als Basis 
für die Berechnung des Tauschverhältnisses 
bzw. der Tauschspanne sind dabei jeweils die 
durchschnittlichen Börsenkurse der Tauschaktien 
und der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter 
Wertpapierbörse an den letzten drei Börsen-
handelstagen vor der öffentlichen Ankündigung 
des Tauschangebots, ermittelt auf der Basis des 
arithmetischen Mittels der Schlussauktionspreise 
im Xetra-Handel, anzusetzen. Ergeben sich nach 
der öffentlichen Ankündigung nicht unerhebliche 
Abweichungen vom maßgeblichen Kurs der Aktien 
der Gesellschaft bzw. der Tauschaktien, so kann 
das Tauschverhältnis bzw. die Tauschspanne 
angepasst werden. In diesem Fall wird auf die 
durchschnittlichen Börsenkurse der Tauschaktien 
und der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter 
Wertpapierbörse an den letzten drei Börsen-
handelstagen vor der öffentlichen Ankündigung 
einer etwaigen Anpassung, ermittelt auf der Basis 
des arithmetischen Mittels der Schlussauktions-
preise im Xetra-Handel, abgestellt. Das Tausch-
angebot kann weitere Bedingungen vorsehen.

   Sofern das Tauschangebot überzeichnet ist, soll 
die Annahme grundsätzlich im Verhältnis der 
jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Jedoch ist 
eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder 
kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 150 Stück 
zulässig.
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 (iv)  Erfolgt der Erwerb unter Einsatz von Derivaten 
in Form von Put- oder Call-Optionen oder einer 
Kombination aus beiden, müssen die Options-
geschäfte mit einem Finanzinstitut oder über die 
Börse zu marktnahen Konditionen abgeschlossen 
werden, bei deren Ermittlung unter anderem der 
bei Ausübung der Optionen zu zahlende Kaufpreis 
für die Aktien, der Ausübungspreis, zu berück-
sichtigen ist. In jedem Fall dürfen unter Einsatz 
von Derivaten in Form von Put- oder Call-Optionen 
oder einer Kombination aus beiden maximal 
eigene Aktien bis insgesamt 5 Prozent des 
Grundkapitals erworben werden. Die Laufzeit der 
jeweiligen Option übersteigt nicht 18 Monate und 
endet in jedem Fall spätestens am 22. Mai 2024. 
Den Aktionären steht – in entsprechender Anwen-
dung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG – ein Recht, 
derartige Optionsgeschäfte mit der Gesellschaft 
abzuschließen, nicht zu. Der Ausübungspreis (ohne 
Erwerbsnebenkosten, aber unter Berücksichtigung 
der erhaltenen bzw. gezahlten Optionsprämie) darf 
den durchschnittlichen Börsenkurs der Aktie der 
Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse 
an den letzten drei Börsenhandelstagen vor 
Abschluss des betreffenden Optionsgeschäfts, 
ermittelt auf der Basis des arithmetischen Mittels 
der Schlussauktionspreise im Xetra-Handel, um 
nicht mehr als 10 Prozent überschreiten und um 
nicht mehr als 20 Prozent unterschreiten.

  Die Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, 
ganz oder in Teilbeträgen, in Verfolgung eines oder 
mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, aber auch 
durch Konzernunternehmen oder von Dritten für 
Rechnung der Gesellschaft oder der Konzernunter-
nehmen ausgeübt werden.

b)  Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, 
die aufgrund der zu lit. (a) erteilten Ermächtigung 
und/oder aufgrund vorangegangener Hauptversamm-
lungsermächtigungen erworben werden bzw. wurden, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats – neben der 
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Veräußerung über die Börse oder durch Angebot mit 
Bezugsrecht an alle Aktionäre – unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre wie folgt zu verwenden:

 (i)  Vorbezeichnete Aktien der Gesellschaft dürfen 
gegen Barleistung veräußert werden, sofern der 
Veräußerungspreis den Börsenkurs der Aktien 
der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung 
nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG). Die Summe der unter Ausschluss 
des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
veräußerten Aktien darf dabei 10 Prozent des 
Grundkapitals nicht übersteigen. Maßgebend 
für die Berechnung der 10 Prozent-Grenze ist 
die Höhe des Grundkapitals im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer 
ist – der Ausnutzung dieser Ermächtigung. Soweit 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu 
ihrer Ausnutzung von einer anderen bestehenden 
Ermächtigung zur Ausgabe oder zur Veräußerung 
von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe 
von Rechten, die den Bezug von Aktien der 
Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, 
Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht 
gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgeschlossen wurde, ist dies auf diese 10 Prozent-
Grenze anzurechnen.

 (ii)  Vorbezeichnete Aktien der Gesellschaft dürfen 
gegen Sachleistung veräußert werden, insbe-
sondere auch im Rahmen von Unternehmens-
zusammenschlüssen oder des Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen 
oder anderen Wirtschaftsgütern. Eine Veräußerung 
in diesem Sinne stellt auch die Einräumung 
von Wandel- oder Bezugsrechten sowie von 
Kaufoptionen und die Überlassung von Aktien im 
Rahmen einer Wertpapierleihe dar. Die vorbe-
zeichneten Aktien können darüber hinaus auch 
zur Beendigung bzw. vergleichsweisen Erledigung 
von gesellschaftsrechtlichen Spruchverfahren 
bei verbundenen Unternehmen der Gesellschaft 
verwendet werden.
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 (iii)  Vorbezeichnete Aktien der Gesellschaft dürfen 
verwendet werden, um die Rechte von Gläubigern 
von durch die Gesellschaft oder ihre Konzern-
gesellschaften ausgegebenen Schuldverschrei-
bungen mit Wandel- oder Optionsrechten bzw. 
Wandlungspflichten zu erfüllen.

 (iv)  Vorbezeichnete Aktien der Gesellschaft dürfen 
Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der 
Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen 
Unternehmen stehen oder standen, zum Erwerb 
angeboten und auf diese übertragen werden.

c)   Der Vorstand wird ferner ermächtigt, eigene Aktien 
einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre 
Durchführung eines weiteren Hauptversammlungs-
beschlusses bedarf.

d)  Die Verwendung von Aktien unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß lit. (b) (i), (ii), (iii) und (iv) darf nur 
insoweit erfolgen, als dass die unter dieser Ermächti-
gung ausgegebenen neuen Aktien, die von der Gesell-
schaft während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis 
zu ihrer Ausnutzung unter einer anderen bestehenden 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre ausgegeben oder veräußert werden 
oder auf Grund von Rechten, die während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung auf der 
Grundlage einer anderen bestehenden Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts begeben werden 
und die den Bezug von Aktien der Gesellschaft 
ermöglichen oder zu ihm verpflichten, auszugeben 
sind, rechnerisch nicht mehr als 20 Prozent des 
Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
oder – falls dieser Wert geringer ist – der Ausnutzung 
dieser Ermächtigung ausmachen dürfen. 

e)  Die Ermächtigungen unter lit. (b) können einmalig 
oder mehrfach, ganz oder in Teilen, einzeln oder 
gemeinsam auch in Bezug auf eigene Aktien, die 
durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der 
Gesellschaft stehende Unternehmen oder auf deren 
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Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft 
handelnde Dritte erworben wurden, ausgenutzt 
werden.

f)  Die in der Hauptversammlung vom 30. August 2016 
erteilte und bis zum 30. Juni 2021 befristete Ermächti-
gung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 
wird mit Wirksamwerden dieser neuen Ermächtigung 
aufgehoben.

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung 
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
zu Punkt 9 der Tagesordnung

Die Ermächtigung soll der Gesellschaft die Möglichkeit 
verschaffen, auch weiterhin eigene Aktien zu erwerben 
und diese für folgende Zwecke einzuziehen: unmittelbare 
oder mittelbare Kaufpreiszahlung für Akquisitionen, zur 
Erfüllung von Ansprüchen von Gläubigern von Schuld-
verschreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten 
bzw. Wandlungspflichten sowie für eine Zuteilung an 
Mitarbeiter der Gesellschaft oder mit ihr verbundener 
Unternehmen sowie für eine Wiederveräußerung. 

Bei der Entscheidung über die Verwendung der 
eigenen Aktien wird sich der Vorstand allein von den 
Interessen der Aktionäre und der Gesellschaft leiten 
lassen. Der Vorstand wird der Hauptversammlung über 
eine Aus nutzung der vorgeschlagenen Ermächtigung 
 berichten. 

Im Hinblick auf die verschiedenen Erwerbs- und 
Ver äuße rungstatbestände der vorgeschlagenen 
Er mächtigung ist im Einzelnen Folgendes auszuführen: 

Erwerb über ein Erwerbs- oder ein Tauschangebot 
Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft 
auch die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch 
ein öffentliches, an die Aktionäre der Gesellschaft zu 
richtendes Kaufangebot oder Angebot zum Tausch von 
Aktien der Gesellschaft gegen andere von der Gesell-
schaft gehaltene Aktien zu erwerben. Darüber hinaus 
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kann der Erwerb auch so ausgestaltet werden, dass die 
Aktionäre öffentlich zur Abgabe eines Verkaufsangebotes 
aufgefordert werden. Das öffentliche Tauschangebot 
stellt für die Gesellschaft eine attraktive Variante zu 
anderen Formen des Erwerbs eigener Aktien dar. Der 
Gesellschaft wird damit größere Flexibilität eingeräumt. 
Zugleich erhält sie die Möglichkeit, auf diese Weise von 
ihr gehaltene Beteiligungen breit gestreut zu platzieren. 
Um ein Tauschverhältnis festzusetzen, das auf hohe 
Akzeptanz im Markt stößt, können die Aktionäre aufge-
fordert werden, Angebote zum Tausch im Rahmen einer 
von der Gesellschaft gesetzten Spanne abzugeben. 

Bei dem Erwerb eigener Aktien über ein öffentliches 
Erwerbs- oder Tauschangebot ist der Grundsatz der 
Gleichbehandlung zu beachten. Sofern ein öffentliches 
Erwerbs- oder Tauschangebot überzeichnet ist, muss die 
Annahme im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien 
erfolgen. Jedoch soll es zulässig sein, eine bevorrech-
tigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von 
Offerten bis zu maximal 150 Stück Aktien vorzusehen. 
Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei 
der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine 
Restbestände zu vermeiden und damit die technische 
Abwicklung zu erleichtern. Dies gilt entsprechend für 
den Fall, dass bei einer öffentlichen Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebotes mehr Aktien angeboten werden, 
als die Gesellschaft zu erwerben bereit ist. 

Erwerb über Derivate (Put- oder Call-Optionen) 
Weiter sieht die Ermächtigung vor, dass im Rahmen 
des Erwerbs eigener Aktien auch Derivate in Form von 
Put- oder Call-Optionen oder einer Kombination daraus 
eingesetzt werden können. Dabei dürfen unter Einsatz 
von Derivaten in Form von Put- oder Call-Optionen 
oder einer Kombination daraus maximal eigene Aktien 
bis insgesamt 5 Prozent des Grundkapitals erworben 
werden. Durch diese zusätzliche Handlungsalternative 
erweitert die Gesellschaft ihre Möglichkeiten, den Erwerb 
eigener Aktien optimal zu strukturieren. Der Vorstand 
beabsichtigt, Put- und Call-Optionen nur ergänzend zum 
konventionellen Aktienrückkauf einzusetzen. 
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Für die Gesellschaft kann es von Vorteil sein, Put-
Optionen zu veräußern oder Call-Optionen zu erwerben, 
anstatt unmittelbar Aktien der Gesellschaft zu erwerben. 

Bei Einräumung einer Put-Option gewährt die Gesell-
schaft dem Erwerber der Put-Option das Recht, Aktien 
der Gesellschaft zu einem in der Put-Option festgelegten 
Preis (Ausübungspreis) an die Gesellschaft zu verkaufen. 
Die Gesellschaft ist als sogenannter Stillhalter im 
Falle der Ausübung der Put-Option verpflichtet, die 
in der Put-Option festgelegte Anzahl von Aktien zum 
Ausübungspreis zu erwerben. Als Gegenleistung dafür 
erhält die Gesellschaft bei Einräumung der Put-Option 
eine Optionsprämie. 

Die Ausübung der Put-Option ist für den Berechtigten 
dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der Aktie der 
Gesellschaft unter dem Ausübungspreis liegt. Wird die 
Put-Option ausgeübt, fließt die Liquidität am Ausübungs-
tag ab. Die vom Erwerber der Put-Option gezahlte 
Optionsprämie vermindert den von der Gesellschaft für 
den Erwerb der Aktie insgesamt erbrachten Gegenwert. 
Wird die Option nicht ausgeübt, kann die Gesellschaft 
auf diese Weise keine eigenen Aktien erwerben. Ihr 
verbleibt jedoch die am Abschlusstag vereinnahmte 
Optionsprämie. Beim Erwerb einer Call-Option erhält 
die Gesellschaft gegen Zahlung einer Optionsprämie 
das Recht, eine vorher festgelegte Anzahl an Aktien 
zu einem vorher festgelegten Preis (Ausübungspreis) 
vom Ver äußerer der Option, dem Stillhalter, zu kaufen. 
Die Gesellschaft kauft also das Recht, eigene Aktien 
zu erwerben. Die Ausübung der Call-Option ist für die 
Gesellschaft dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn der 
Kurs der Aktie der Gesellschaft über dem Ausübungs-
preis liegt, da sie die Aktien dann zu dem niedrigeren 
Ausübungspreis vom Stillhalter kaufen kann. Durch den 
Erwerb von Call-Optionen kann sich die Gesellschaft 
gegen steigende Aktienkurse absichern. Zusätzlich wird 
die Liquidität der Gesellschaft geschont, da erst bei 
Ausübung der Call-Optionen der festgelegte Erwerbs-
preis für die Aktien gezahlt werden muss. 
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Die Laufzeit einer einzelnen Option darf insgesamt einen 
Zeitraum von 18 Monaten ab dem Tag des Abschlusses 
nicht überschreiten und endet in jedem Fall mit der 
Laufzeit der Ermächtigung, das heißt am 22. Mai 2024.

Der Kaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten, aber unter 
Berücksichtigung der erhaltenen bzw. gezahlten Options-
prämie) für den Erwerb der Aktien durch die Gesellschaft 
bei Ausübung der Optionen darf den durchschnittlichen 
Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft an der Frankfurter 
Wertpapierbörse an den letzten drei Börsenhandels-
tagen vor Abschluss des betreffenden Optionsgeschäfts, 
ermittelt auf der Basis des arithmetischen Mittels der 
Schlussauktionspreise im Xetra-Handel, um nicht mehr 
als 10 Prozent überschreiten und um nicht mehr als 20 
Prozent unterschreiten. 

Die hier beschriebenen Optionsgeschäfte sollen mit 
einem Finanzinstitut oder über die Börse abgeschlossen 
werden. Der Anspruch der Aktionäre, solche Options-
geschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen, wird in 
entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgeschlossen. Hierdurch wird die Verwaltung – anders 
als bei einem Angebot zum Erwerb der Optionen an 
alle Aktionäre – in die Lage versetzt, Optionsgeschäfte 
kurzfristig abzuschließen. Durch die beschriebene 
Festlegung von Optionsprämie und Ausübungspreis 
werden die Aktio näre bei dem Erwerb eigener Aktien 
unter Einsatz von Put- und Call-Optionen wirtschaftlich 
nicht benachteiligt. Da die Gesellschaft einen fairen 
Marktpreis vereinnahmt bzw. bezahlt, geht den an den 
Optionsgeschäften nicht beteiligten Aktionären kein Wert 
verloren. Dies entspricht der Stellung der Aktionäre bei 
einem Aktienrückkauf über die Börse, bei dem nicht 
alle Aktionäre tatsächlich Aktien an die Gesellschaft 
verkaufen können. Insofern liegen die Voraussetzungen 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vor, wonach ein Bezugs-
rechtsausschluss dann gerechtfertigt ist, wenn die 
Vermögensinteressen der Aktionäre aufgrund markt-
naher Preisfestsetzung gewahrt sind. 
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Wiederveräußerung der erworbenen Aktien zu einem 
marktnahen Preis 
Im Rahmen einer Wiederveräußerung erworbener 
eigener Aktien sieht die Ermächtigung vor, dass das 
Bezugsrecht entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgeschlossen werden kann. Der Verkaufspreis wird 
sich dabei eng an dem jeweils aktuellen Börsenkurs 
orientieren und diesen allenfalls unwesentlich unter-
schreiten. 

Dieser im Gesetz vorgesehene Ausschluss des Bezugs-
rechts (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG) dient dem Interesse 
der Gesellschaft, eigene Aktien beispielsweise an neue 
Aktionärsgruppen im In- und Ausland zu verkaufen. 
Hierzu können sich insbesondere aufgrund der jeweili-
gen Börsenverfassung Möglichkeiten bieten, die schnell 
und flexibel sowie kostengünstig zu nutzen sind. 

Der Vorstand wird von dieser Ermächtigung nur in 
der Weise Gebrauch machen, dass die Summe der 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung – jeweils 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG – nach dieser Ermächtigung 
veräußerten Aktien, unter Ausnutzung des genehmigten 
Kapitals gegen Bareinlage ausgegebenen Aktien und 
bei Begebung von Schuldverschreibungen mit Wandel- 
oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten gegen 
Bareinlage gewährten Wandel- und Optionsrechte auf 
Aktien nicht 10 Prozent des Grundkapitals im Zeitpunkt 
der Beschlussfassung über die Veräußerung der Aktien 
übersteigt. 

Wiederveräußerung der erworbenen Aktien unter 
anderem gegen Sachleistung 
Darüber hinaus sieht die Ermächtigung einen 
Bezugsrechtsausschluss für die Veräußerung von 
Aktien un mittelbar oder mittelbar gegen Sachleistung, 
insbesondere auch im Rahmen von Unternehmens-
zusammen schlüssen oder beim Erwerb von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder 
anderen Wirtschaftsgütern, vor. Eine Veräußerung in 
diesem Sinne stellt auch die Einräumung von Wandel- 
oder Bezugsrechten sowie von Kaufoptionen und 
die Überlassung von Aktien im Rahmen einer Wert-
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papierleihe dar. Die Gesellschaft steht auch bei Unter-
nehmensakquisitionen in einem sich verschärfenden 
weltweiten Wettbewerb. Dieser internationale Wett-
bewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen 
von Unternehmen zunehmend die Möglichkeit, bei 
Akquisitionsvorhaben eigene Aktien als Gegenleistung 
abzugeben. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung gibt 
der Gesellschaft die notwendige Flexibilität, schnell und 
flexibel Unternehmen oder Beteiligungen daran gegen 
Hingabe von eigenen Aktien ohne Kapitalmaßnahmen 
erwerben zu können. Darüber hinaus sieht die Ermäch-
tigung vor, dass eigene Aktien auch zur Beendigung 
bzw. vergleichsweisen Erledigung von gesellschafts-
rechtlichen Spruchverfahren genutzt werden können. 
Dies gibt der Gesellschaft mehr Flexibilität, um solche 
Verfahren vergleichsweise erledigen zu können. 

Insgesamt darf die Summe der unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gegen Bar- und Sacheinlagen ausge-
gebenen und veräußerten Aktien 20 Prozent des 
Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung nicht übersteigen. Auf 
diese Zwanzig-Prozent-Grenze sind anzurechnen Aktien, 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß oder entsprechend 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert 
werden sowie gegen Sacheinlagen unter dem Geneh-
migten Kapital 2016 ausgegeben wurden, und solche 
Aktien, die unter während der Laufzeit dieser Ermäch-
tigung mit Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Wandel- oder 
Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten auszugeben 
sind. 

Sofern also z. B. aus dem genehmigten Kapital bereits 
Aktien in Höhe von 15 Prozent des Grundkapitals gegen 
Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts 
aus gegeben wurden, können maximal noch eigene 
Aktien in Höhe von 5 Prozent des Grundkapitals unter 
Aus schluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG veräußert werden. Sofern daneben noch 
Wandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des 
Bezugsrechts in entsprechender Anwendung von 
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§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden, vermindert 
sich der Betrag des Grundkapitals, unter dem Aktien 
unter dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegeben werden können, entsprechend. 

Wiederveräußerung der erworbenen Aktien im 
Rahmen von Wandel- und Optionsanleihen sowie an 
Mitarbeiter 
Des Weiteren sieht die Ermächtigung vor, dass eigene 
Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
dafür verwendet werden können, Wandel- oder Options-
rechte bzw. Wandlungspflichten von Gläubigern von 
durch die Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften 
ausgegebenen Schuldverschreibungen zu erfüllen. Dies 
kann zweckmäßig sein, um bei einer Kapitalerhöhung 
ganz oder teilweise eigene Aktien zur Erfüllung der 
Wandel- oder Optionsrechte bzw. zur Erfüllung der 
Wandlungspflichten einzusetzen. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass die Schuldverschreibungen grundsätzlich 
– vorbehaltlich anderweitiger Beschlussfassung durch 
die Hauptversammlung – selbst nur unter Beachtung 
des Bezugsrechts der Aktionäre begeben werden dürfen, 
so dass insoweit mittelbar das Bezugsrecht der Aktio-
näre gewahrt wird. 

Ferner sollen erworbene eigene Aktien unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre dazu verwendet werden 
können, sie derzeitigen oder ehemaligen Mitarbeitern 
der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen 
unentgeltlich oder entgeltlich zum Erwerb anzubieten. 
Sie können im Rahmen von aktienbasierten Vergütungs-
plänen auch zur Übertragung an die vorgenannten 
Mit arbeiter verwendet werden. 

Einziehung der eigenen Aktien 
Eigene Aktien können schließlich von der Gesellschaft 
ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung 
ein gezogen werden. Der Vorstand wird von dieser 
Ermächtigung nur Gebrauch machen, wenn er nach 
sorgfältiger Prüfung aller relevanten Umstände der 
Auffassung ist, dass die Einziehung der eigenen Aktien 
im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre 
liegt. 
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II.  Weitere Angaben und 
Hinweise

1.  Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
ist das Grundkapital der Uniper SE in Höhe von 
EUR 622.132.000 eingeteilt in 365.960.000 auf den 
Namen lautende Stückaktien (Aktien ohne Nenn betrag), 
von denen jede eine Stimme gewährt. Die Gesamtzahl 
der Stimmrechte beläuft sich somit im Zeitpunkt der 
Einberufung auf 365.960.000 Stimmrechte. 

2. Voraussetzungen zur Teilnahme an der Haupt-
versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 18 der Satzung 
der Uniper SE nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die 
sich bei der Uniper SE bis spätestens zum Ablauf des 

Mittwoch, 15. Mai 2019, 

angemeldet haben und für die angemeldeten Aktien im 
Aktienregister eingetragen sind. 

Die Anmeldung hat in deutscher oder englischer Sprache 
und entweder unter der Anschrift 

Uniper SE Hauptversammlung 
c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH 
20558 Hamburg 

oder per Fax oder E-Mail unter 

Fax:  +49 89 20 70 37 951;  
E-Mail: hv-service.uniper@adeus.de

oder über den passwortgeschützten Online-Service im 
Internet gemäß dem von der Uniper SE festgelegten 
Verfahren unter 

mailto:hv-service.uniper%40adeus.de?subject=
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www.uniper.energy/hv-service 

zu erfolgen.

Für die Anmeldung über den passwortgeschützten 
Online-Service benötigen Aktionäre ihre Aktionärs-
nummer und das zugehörige Zugangspasswort. 
Aktionäre, die sich bereits für den E-Mail-Versand der 
Einladung zur Hauptversammlung registriert haben, 
erhalten mit der Einladungs-E-Mail zur Hauptver-
sammlung ihre Aktionärsnummer und müssen ihr bei 
der Registrierung selbst gewähltes Zugangspasswort 
verwenden. Alle übrigen im Aktienregister eingetra-
genen Aktionäre erhalten ihre Aktionärsnummer und 
ihr Zugangspasswort mit dem Einladungsschreiben zur 
Hauptversammlung. 

Nach Anmeldung wird dem Aktionär beziehungsweise 
seinem Bevollmächtigten eine Eintrittskarte zur Haupt-
versammlung zugesandt. Aktionäre, die sich über den 
passwortgeschützten Online-Service anmelden, haben 
die Möglichkeit, sich ihre Eintrittskarte unmittelbar selbst 
auszudrucken oder sich diese elektronisch zusenden 
zu lassen. Anders als die Anmeldung zur Haupt ver-
sammlung ist die Eintrittskarte nicht Teilnahmevoraus-
setzung, sondern dient lediglich der Vereinfachung des 
Ablaufs für den Zugang zur Hauptversammlung. 

Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, 
so kann es das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht 
gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des  Aktionärs 
ausüben. 

Für die Ausübung von Teilnahme- und Stimmrechten 
ist der zum Ablauf des 15. Mai 2019 im Aktienregister 
eingetragene Aktienbestand maßgeblich. Anträge auf 
Umschreibungen im Aktienregister, die nach dem Ablauf 
des 15. Mai 2019 (maßgeblicher Bestandsstichtag, auch 
„technical record date“ genannt) bis zum Ablauf der 
Hauptversammlung am 22. Mai 2019 zugehen, werden im 
Aktienregister der Gesellschaft erst mit Wirkung nach 
der Hauptversammlung am 22. Mai 2019 verarbeitet und 
berücksichtigt. Danach entspricht der Stand des Aktien-

https://www.uniper.energy/hv-service
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registers zum Zeitpunkt der Hauptversammlung dem 
Stand des Aktienregisters zum Ablauf des 15. Mai 2019. 
Sämtliche Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die 
noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, werden 
daher gebeten, Umschreibungsanträge rechtzeitig zu 
stellen. 

Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Haupt-
versammlung allerdings nicht blockiert; Aktionäre 
können über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung 
weiterhin frei verfügen. 

3. Stimmabgabe durch Briefwahl 

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Haupt-
versammlung im Wege der Briefwahl ausüben, ohne 
dabei an der Hauptversammlung teilzunehmen. Auch 
in diesem Fall ist die rechtzeitige Anmeldung, also 
bis spätestens zum Ablauf des 15. Mai 2019, und die 
Eintragung der angemeldeten Aktien im Aktienregister 
entsprechend den oben unter Ziffer II. 2. erläuterten 
Voraussetzungen erforderlich. Insbesondere ist auch 
hier der zum Ablauf des 15. Mai 2019 im Aktienregister 
eingetragene Aktienbestand maßgeblich. 

Die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl 
kann schriftlich oder im Wege der elektronischen 
Kommunikation erfolgen. Bei schriftlicher Ausübung des 
Stimmrechts ist das den Aktionären mit der Einladung 
übersandte Formular zu verwenden, welches an die 
vorstehend unter Ziffer II. 2. genannte Anschrift, Fax-
Nummer oder E-Mailadresse zu übermitteln ist. Zur 
Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen 
Kommunikation ist der passwortgeschützte Online-
Service gemäß dem von der Uniper SE festgelegten 
Verfahren unter www.uniper.energy/hv-service zu 
verwenden. Dem Adressaten muss die Stimmabgabe 
durch Briefwahl jeweils vor Ablauf des 15. Mai 2019 
zugehen. Nach dem Ablauf des 15. Mai 2019 können 
 Stimmen nicht mehr durch Briefwahl abgegeben 
werden. 

https://www.uniper.energy/hv-service
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Eine Änderung der Stimmabgabe einer bereits abgege-
benen Briefwahlstimme ist nach Ablauf des 15. Mai 2019 
nur über den passwortgeschützten Online-Service und 
nur für diejenigen Aktionäre und diejenigen Stimmen 
möglich, für die die Briefwahl über den passwort-
geschützten Online-Service vorgenommen wurde. Diese 
Änderungsmöglichkeit endet am Tag der Hauptver-
sammlung um 12:00 Uhr. Die Möglichkeit zur Teilnahme 
an der Hauptversammlung unter Widerruf der Briefwahl 
bleibt unberührt. 

Durch Aktionäre bevollmächtigte Kreditinstitute, 
Aktionärsvereinigungen oder sonstige in § 135 Abs. 8 
oder Abs. 10 AktG, § 125 Abs. 5 AktG genannte Personen 
können ebenfalls die Briefwahl nach den vorstehend 
beschriebenen Regelungen unter Einhaltung der 
genannten Fristen nutzen. 

4. Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte 

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptver-
sammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. 
ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder einen 
Stimmrechtsvertreter der Uniper SE, ausüben lassen. 
Auch in diesem Fall ist die rechtzeitige An meldung, 
bis spätestens zum Ablauf des 15. Mai 2019, durch 
den  Aktionär oder den Bevollmächtigten und die 
Ein tragung im Aktienregister entsprechend den oben 
unter  Ziffer II. 3. erläuterten Voraussetzungen erforder-
lich. Insbesondere ist auch hier der zum Ablauf des 
15. Mai 2019 im Aktienregister eingetragene Aktien-
bestand maß geblich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr 
als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder 
mehrere von diesen zurückweisen. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nach-
weis der Bevollmächtigung gegenüber der Uniper SE 
bedürfen der Textform und sind an die vorstehend 
unter Ziffer II. 2. genannte Anschrift, Fax-Nummer oder 
E-Mailadresse zu übermitteln. 
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Im Falle der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, 
einer Aktionärsvereinigung oder einer sonstigen in 
§§ 135 Abs. 8 oder Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG genannten 
Person richtet sich das Verfahren und die Form der 
Bevollmächtigung nach den Regelungen des jeweiligen 
Bevollmächtigten, die bei diesem rechtzeitig zu erfragen 
sind. Diejenigen Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen 
und diesen gleichgestellte Personen bzw. Institutionen, 
die am passwortgeschützten Online-Service der 
Gesellschaft teilnehmen, können auch gemäß dem 
von der Gesellschaft festgelegten Verfahren unter 
www.uniper.energy/hv-service bevollmächtigt werden. 

Die von der Uniper SE benannten Stimmrechts-
vertreter können auch im passwortgeschützten Online-
Service unter www.uniper.energy/hv-service bevoll-
mächtigt werden. Die Stimmrechtsvertreter üben das 
Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom 
Aktionär  erteilten Weisungen aus. Sollte zu einem 
Tagesordnungs  punkt eine Einzelabstimmung statt finden, 
gilt eine hierzu erteilte Weisung entsprechend für jeden 
einzelnen Unterpunkt. Die Stimmrechtsvertreter nehmen 
keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einl egung von 
Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse 
oder zum Stellen von Fragen oder von  Anträgen 
 entgegen. 

5. Besondere Rechte der Aktionäre 

a. Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung – 
Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, 
§ 122 Abs. 2 AktG 

Nach Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, 
§ 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusam-
men den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den 
anteiligen Betrag von EUR 500.000 erreichen (Letzteres 
entspricht – aufgerundet auf die nächst höhere ganze 
Aktienzahl – 294.118 Aktien der Uniper SE), verlangen, 
dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und 
bekannt gemacht werden. 

https://www.uniper.energy/hv-service
https://www.uniper.energy/hv-service
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Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder 
eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist 
schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten 
und muss der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf 
des 21. April 2019 zugehen. Ein Ergänzungsverlangen ist 
an folgende Adresse zu richten: 

Uniper SE  
– Vorstand –  
Holzstraße 6,  
40221 Düsseldorf;  
Fax: +49 211 45 79 4 46

Bekannt zu machende Ergänzungsverlangen 
werden – soweit sie nicht bereits mit der Ein berufung 
bekanntgemacht wurden – unverzüglich nach 
Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt 
gemacht. Sie werden außerdem im Internet unter 
www.uniper.energy/hv veröffentlicht. 

b. Gegenanträge und Wahlvorschläge –  
§§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

Jeder Aktionär ist berechtigt, in der Hauptversammlung 
Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder 
Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung 
zu stellen sowie Vorschläge zu einer in der Tagesord-
nung vorgesehenen Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
oder von Abschlussprüfern zu unterbreiten. 

Sollen die Gegenanträge oder Wahlvorschläge von der 
Uniper SE nach Maßgabe der §§ 126, 127 AktG vorab 
zugänglich gemacht werden, sind sie bis spätestens 
zum Ablauf des 7. Mai 2019, ausschließlich an folgende 
Adresse zu übermitteln: 

Uniper SE  
– Vorstand –  
Holzstraße 6,  
40221 Düsseldorf;  
Fax: +49 211 45 79 4 46

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvor-
schläge werden nicht berücksichtigt. Ferner kann die 

https://www.uniper.energy/hv
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Gesellschaft auch noch unter bestimmten weiteren, in 
den §§ 126 bzw. 127 AktG näher geregelten Voraussetzun-
gen von einer Zugänglichmachung ganz oder teilweise 
absehen oder Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge und 
deren Begründungen zusammenfassen. Einer Begrün-
dung bedarf es jedenfalls im Fall eines Wahlvorschlags 
nicht. Ein Wahlvorschlag zum Aufsichtsrat muss den 
Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der 
vor geschlagenen Person sowie deren Mitgliedschaft in 
anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthalten. 
Die Zugänglichmachung erfolgt einschließlich des 
Namens des Aktionärs, einer zugänglich zu machenden 
Begründung, Pflichtangaben nach § 127 Satz 4 AktG 
und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung im 
Internet unter www.uniper.energy/hv. 

Auch wenn Gegenanträge und Wahlvorschläge der 
Gesellschaft vorab übermittelt worden sind, finden sie 
in der Hauptversammlung nur dann Beachtung, wenn 
sie dort nochmals mündlich gestellt bzw. unterbreitet 
werden. Das Recht der Aktionäre, auf der Hauptver-
sammlung Gegenanträge oder Wahlvorschläge auch 
ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu 
stellen bzw. zu unterbreiten, bleibt unberührt.

c. Auskunftsrecht – § 131 Abs. 1 AktG 

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversamm-
lung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der 
Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen 
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforder-
lich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf 
die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 
Uniper SE zu verbundenen Unternehmen sowie auf die 
Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss 
einbezogenen Unternehmen. 

d. Weitergehende Erläuterungen zu Aktionärsrechten 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der 
Aktionäre nach Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SE-VO, 
§ 50 Abs. 2 SEAG, §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 
Abs. 1 AktG sind im Internet unter www.uniper.energy/hv 
abrufbar. 

https://www.uniper.energy/hv
https://www.uniper.energy/hv
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6. Internetseite, über die die Informationen nach 
§ 124a AktG zugänglich sind

Die Informationen nach § 124a AktG sind im Internet 
unter www.uniper.energy/hv zugänglich. 

7. Übertragung der Hauptversammlung im Internet 

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung bis zum 
Beginn der Aussprache im Internet zu übertragen. 

8. Hinweis zum Datenschutz 

Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme 
Verarbeitung haben für uns einen hohen Stellenwert.

In unseren Datenschutzhinweisen für Aktionäre haben 
wir alle Informationen zur Verarbeitung personen-
bezogener Daten unserer Aktionäre übersichtlich an 
einer Stelle zusammengefasst.

Die Datenschutzhinweise für  Aktionäre finden 
Sie unter dem folgenden Link: 
www.uniper.energy/datenschutz/aktionaere. 

Die allgemeinen Datenschutzhinweise der Gesellschaft 
finden Sie darüber hinaus unter dem folgenden Link: 
www.uniper.energy/de/datenschutz. 

Düsseldorf, im April 2019 
Der Vorstand

https://www.uniper.energy/hv
https://www.uniper.energy/datenschutz/aktionaere
https://www.uniper.energy/de/datenschutz
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Finanzkalender 

7. Mai 2019  Quartalsmitteilung  
Januar – März 2019

22. Mai 2019 Hauptversammlung 2019
8. August 2019  Zwischenbericht  

Januar – Juni 2019
12. November 2019  Quartalsmitteilung  

Januar –  September 2019

Fragen zur Hauptversammlung

Aktionärshotline: +49 180 28 64 26 6 

(Montag bis Freitag von 9 – 17 Uhr;  
Kostenhinweis: 6 Cent je Anruf aus dem Festnetz der 
Deutschen Telekom. Mobilfunk max. 42 Cent je Minute.) 
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